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Gesetz zur Beschleunigung von Disziplinarverfahren in der 
Bundesverwaltung und zur Änderung weiterer dienstrechtlicher 
Vorschriften 

 

 

Der Deutsche Bundestag hat in seiner 138. Sitzung am 17. November 2023 

aufgrund der Beschlussempfehlung und des Berichtes des Ausschusses für 

Inneres und Heimat – Drucksache 20/9252 – den von der Bundesregierung 

eingebrachten 

 

Entwurf eines Gesetzes zur Beschleunigung von Disziplinarverfahren in der 

Bundesverwaltung und zur Änderung weiterer dienstrechtlicher Vorschriften 

– Drucksache 20/6435 – 

 

mit beigefügten Maßgaben, im Übrigen unverändert angenommen. 

 

 

                                              
Fristablauf: 15.12.23 

Erster Durchgang: Drs. 77/23 



 
 

 

 

1. Artikel 1 wird wie folgt geändert: 

a) In Nummer 1 Buchstabe c wird die Angabe zu § 40 wie folgt gefasst: 

„§ 40 Verfall, Erstattung und Nachzahlung“. 

b) Nummer 2 Satz 4 Nummer 2 wird wie folgt gefasst: 

2. „ wenn die Entfernung aus dem Beamtenverhältnis zumindest auch auf der Verletzung der 
Pflicht des Beamten beruht, sich durch sein gesamtes Verhalten zu der freiheitlichen 
demokratischen Grundordnung zu bekennen und für deren Erhaltung einzutreten, oder“. 

c) Nummer 3 § 13 wird wie folgt gefasst: 

„§ 13 

Bemessung der Disziplinarmaßnahme 

(1) Die Disziplinarmaßnahme ist nach der Schwere des Dienstvergehens zu bemessen. 
Das Persönlichkeitsbild des Beamten ist angemessen zu berücksichtigen. Ferner soll 
berücksichtigt werden, in welchem Umfang der Beamte das Vertrauen des Dienstherrn oder 
der Allgemeinheit beeinträchtigt hat. 

(2) Um den Beamten zur Pflichterfüllung anzuhalten, kann als Disziplinarmaßnahme 
ausgesprochen werden:  

1. ein Verweis, wenn der Beamte durch ein leichtes Dienstvergehen das Vertrauen des 
Dienstherrn oder der Allgemeinheit in die pflichtgemäße Amtsführung geringfügig 
beeinträchtigt hat,  

2. eine Geldbuße, wenn der Beamte durch ein leichtes bis mittelschweres Dienstvergehen 
das Vertrauen des Dienstherrn oder der Allgemeinheit in die pflichtgemäße Amtsführung 
nicht nur geringfügig beeinträchtigt hat,  

3. eine Kürzung der Dienstbezüge, wenn der Beamte durch ein mittelschweres 
Dienstvergehen das Vertrauen des Dienstherrn oder der Allgemeinheit in die 
pflichtgemäße Amtsführung erheblich beeinträchtigt hat,  

4. eine Kürzung des Ruhegehalts, wenn der Ruhestandsbeamte ein mittelschweres 
Dienstvergehen begangen hat, das geeignet ist, das Ansehen des öffentlichen Dienstes oder 
des Berufsbeamtentums erheblich zu beeinträchtigen,  

5. eine Zurückstufung, wenn der Beamte durch ein mittelschweres bis schweres 
Dienstvergehen das Vertrauen des Dienstherrn oder der Allgemeinheit in die 
pflichtgemäße Amtsführung nachhaltig erschüttert hat.  

Eine Kürzung des Ruhegehalts kann auch ausgesprochen werden, wenn das Dienstvergehen 
ganz oder teilweise vor dem Eintritt des Beamten in den Ruhestand begangen wurde. Eine 
Zurückstufung darf unter den Voraussetzungen des Satzes 1 Nummer 5 auch ausgesprochen 
werden, wenn das Verbleiben des Beamten im bisherigen Amt dem Dienstherrn oder der 
Allgemeinheit nicht zugemutet werden kann. 

(3) Ein schweres Dienstvergehen liegt in der Regel bei einer Mitgliedschaft in einer vom 
Bundesverfassungsgericht für verfassungswidrig erklärten Partei oder einer unanfechtbar 
verbotenen Vereinigung oder einer Ersatzorganisation einer solchen Partei oder Vereinigung 
vor. 

(4) Ein Beamter, der durch ein schweres Dienstvergehen das Vertrauen des Dienstherrn 
oder der Allgemeinheit endgültig verloren hat, ist aus dem Beamtenverhältnis zu entfernen. 
Dem Ruhestandsbeamten wird das Ruhegehalt aberkannt, wenn er als noch im Dienst 
befindlicher Beamter aus dem Beamtenverhältnis hätte entfernt werden müssen.“ 
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d) In Nummer 12 Absatz 4 Satz 3 werden die Wörter „auf Verlangen“ gestrichen. 

e) In Nummer 14 wird die Überschrift wie folgt gefasst: 

§ 40„ 

Verfall, Erstattung und Nachzahlung“. 

2. Artikel 2 wird wie folgt gefasst: 

Artikel 2‚ 

Änderung des Deutschen Richtergesetzes 

Das Deutsche Richtergesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 19. April 1972 (BGBl. I 
S. 713), das zuletzt durch Artikel 4 des Gesetzes vom 25. Juni 2021 (BGBl. I S. 2154) geändert 
worden ist, wird wie folgt geändert: 

1. Nach § 24 Nummer 1 wird folgende Nummer 1a eingefügt: 

„1a. Freiheitsstrafe von mindestens sechs Monaten wegen einer Tat, die nach § 130 des 
Strafgesetzbuchs (Volksverhetzung) strafbar ist,“. 

2. In § 63 Absatz 1 werden nach dem Wort „Bundesdisziplinargesetzes“ die Wörter „in der am 
… [einsetzen: Datum des Tages vor dem Inkrafttreten nach Artikel 9 dieses Gesetzes] 
geltenden Fassung“ eingefügt.‘ 

3. Artikel 5 wird wie folgt gefasst: 

‚Artikel 5 

Änderung des Beamtenstatusgesetzes 

Das Beamtenstatusgesetz vom 17. Juni 2008 (BGBl. I S. 1010), das zuletzt durch Artikel 4 des 
Gesetzes vom 31. Mai 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 140) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

1. In § 24 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 werden nach dem Wort „Sicherheit“ ein Komma und das 
Wort „Volksverhetzung“ eingefügt. 

2. § 41 wird wie folgt geändert: 

a) Der Wortlaut wird Absatz 1 und in Satz 3 wird das Wort „fünf“ durch das Wort „sieben“ 
ersetzt. 

b) Folgender Absatz 2 wird angefügt: 

„(2) Durch Landesrecht können für bestimmte Gruppen der in Absatz 1 Satz 1 
genannten Beamtinnen und Beamten abweichende Voraussetzungen für eine Anzeige oder 
Regelungen für eine Genehmigung von Tätigkeiten nach Beendigung des 
Beamtenverhältnisses bestimmt werden.“ ‘ 
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4. Artikel 6 wird wie folgt gefasst: 

Artikel 6‚ 

Änderung des Bundesbeamtengesetzes 

Das Bundesbeamtengesetz vom 5. Februar 2009 (BGBl. I S. 160), das zuletzt durch Artikel 5 
des Gesetzes vom 17. Juli 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 190) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert: 

a) Der Angabe zu § 56 werden ein Semikolon und die Wörter „Bekenntnis zu der 
freiheitlichen demokratischen Grundordnung“ angefügt. 

b) Die Angabe zu § 105 wird wie folgt gefasst: 

„§ 105 Anzeige- und Genehmigungspflicht nach Beendigung des Beamtenverhältnisses“. 

2. In § 41 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 werden nach dem Wort „Sicherheit“ ein Komma und das 
Wort „Volksverhetzung“ eingefügt. 

3. § 56 wird wie folgt geändert: 

a) Der Überschrift werden ein Semikolon und die Wörter „Bekenntnis zu der freiheitlichen 
demokratischen Grundordnung“ angefügt.  

b) Folgender Satz wird angefügt: 

„Politische Beamtinnen und politische Beamte müssen sich auch während des 
einstweiligen Ruhestands durch ihr gesamtes Verhalten zu der freiheitlichen 
demokratischen Grundordnung im Sinne des Grundgesetzes bekennen.“ 

4. Dem § 77 Absatz 2 wird folgender Satz angefügt: 

„Für politische Beamtinnen und politische Beamte gilt ein Verstoß gegen § 56 Satz 3 als 
Dienstvergehen.“ 

5. § 105 wird wie folgt gefasst: 

„§ 105 

Anzeige- und Genehmigungspflicht nach Beendigung des Beamtenverhältnisses 

(1) Ruhestandsbeamtinnen und Ruhestandsbeamte sind verpflichtet, eine 
Erwerbstätigkeit oder sonstige Beschäftigung außerhalb des öffentlichen Dienstes, die mit 
ihrer dienstlichen Tätigkeit in den letzten fünf Jahren vor Beendigung des 
Beamtenverhältnisses im Zusammenhang steht und durch die dienstliche Interessen 
beeinträchtigt werden können, vor Aufnahme dieser Tätigkeit oder dieser Beschäftigung 
schriftlich oder elektronisch der zuständigen Behörde anzuzeigen. Die Anzeigepflicht endet 

1. drei Jahre nach Beendigung des Beamtenverhältnisses, wenn die Beamtin oder der 
Beamte mit Erreichen der Regelaltersgrenze in den Ruhestand tritt, und  

2. in den übrigen Fällen fünf Jahre nach Beendigung des Beamtenverhältnisses.  
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(2) Zur Anzeige jeder Erwerbstätigkeit oder sonstigen Beschäftigung außerhalb des 
öffentlichen Dienstes verpflichtet ist eine Ruhestandsbeamtin oder ein Ruhestandsbeamter, 
wenn sie oder er 

1. vor Eintritt in den Ruhestand politische Beamtin oder politischer Beamter nach § 54 
Absatz 1 war oder 

2. in den letzten fünf Jahren vor Beendigung des Beamtenverhältnisses betraut gewesen ist 
mit mindestens einer sicherheitsempfindlichen Tätigkeit im Sinne des § 1 Absatz 2 des 
Sicherheitsüberprüfungsgesetzes.  

(3) Die Anzeigepflicht nach Absatz 2 endet 

1. fünf Jahre nach Beendigung des Beamtenverhältnisses, wenn die Beamtin oder der 
Beamte mit Erreichen der Regelaltersgrenze in den Ruhestand tritt, und 

2. in den übrigen Fällen sieben Jahre nach Beendigung des Beamtenverhältnisses. 

(4) Die Anzeige nach den Absätzen 1 und 2 soll mindestens einen Monat vor Aufnahme 
der Tätigkeit oder Beschäftigung erfolgen. Wird die Frist nicht eingehalten, so kann die 
zuständige Behörde die Aufnahme der Tätigkeit oder Beschäftigung bis zur Dauer von 
höchstens einem Monat vorläufig untersagen. 

(5) Ruhestandsbeamtinnen oder Ruhestandsbeamte, bei denen in den letzten fünf Jahren 
vor Beendigung des Beamtenverhältnisses eine erweiterte Sicherheitsüberprüfung mit 
Sicherheitsermittlungen nach § 10 des Sicherheitsüberprüfungsgesetzes durchgeführt wurde, 
bedürfen für die Aufnahme einer Erwerbstätigkeit oder sonstigen Beschäftigung für eine 
fremde Macht oder einen ihrer Mittelsmänner der vorherigen Genehmigung, sofern die 
beabsichtigte Erwerbstätigkeit oder sonstige Beschäftigung einen Bezug zu 
sicherheitsempfindlichen Belangen aufweist. Die Pflicht zur Einholung einer Genehmigung 
endet 

1. fünf Jahre nach Beendigung des Beamtenverhältnisses, wenn die Beamtin oder der 
Beamte mit Erreichen der Regelaltersgrenze in den Ruhestand tritt, und 

2. in den übrigen Fällen sieben Jahre nach Beendigung des Beamtenverhältnisses.  

(6) Die Erwerbstätigkeit oder sonstige Beschäftigung ist zu untersagen, soweit zu 
besorgen ist, dass durch sie dienstliche Interessen beeinträchtigt werden. Auch, wenn die 
zuständige Behörde auf anderem Weg als durch die Anzeige Kenntnis von der 
Erwerbstätigkeit oder sonstigen Beschäftigung erlangt, ist sie verpflichtet, diese Tätigkeit oder 
Beschäftigung zu untersagen, soweit zu besorgen ist, dass durch sie dienstliche Interessen 
beeinträchtigt werden. Die Untersagung ist für den Zeitraum bis zum Ende der Anzeigepflicht 
auszusprechen. Liegen die Voraussetzungen für eine Untersagung nur für einen kürzeren 
Zeitraum vor, so ist die Untersagung nur bis zum Ende dieses Zeitraums auszusprechen. 
Entsprechendes gilt für die Versagung der Genehmigung in den Fällen des Absatzes 5.  

(7) Die Absätze 1 bis 6 gelten für frühere Beamtinnen mit Versorgungsbezügen und 
frühere Beamte mit Versorgungsbezügen sowie für frühere Beamtinnen mit Anspruch auf 
Altersgeld und frühere Beamte mit Anspruch auf Altersgeld entsprechend.  

(8) Zuständige Behörde ist die letzte oberste Dienstbehörde. Sie kann ihre Zuständigkeit 
auf nachgeordnete Behörden übertragen.“ ‘ 
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